Ergänzende Hinweise zur RL-Rente-09
Zu § 2 Abs. 4
Für die Ermittlung des Beginns der verschiedenen Altersrenten sind die in den §§ 236, 236a, 237, 237a enthaltenen Regelungen zur schrittweisen Anhebung der Altersgrenzen zu beachten. Grundsätzlich ist das Arbeitsverhältnis an dem Tag zu beenden, der dem Tag vorausgeht, an welchem die/der Beschäftigte erstmals die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Alters erfüllt. Möglich ist auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Ende des betreffenden Schuljahres. 
Die Anspruchsvoraussetzungen sind für Frauen, wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, in der Regel mit Vollendung des 60. Lebensjahres erfüllt. Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten bestehen jedoch keine Bedenken, wenn auch dieser Personenkreis erst mit Vollendung des 63. Lebensjahres (§§ 236 bzw. 236a) aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
Letzter Zeitpunkt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der 31. Juli 2014. 
Zu § 3 
Nachdem die/der Beschäftigte die Mitteilung von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DR Bund) zur Höhe der Ausgleichsbeiträge erhalten hat, kann sie/er sich an die Landesfinanzdirektion Erfurt –Zentrale Gehaltsstelle- wenden, um die Höhe der anfallenden Steuer berechnen zu lassen. Zu beachten ist, dass die Abfindung gleichfalls der Steuerpflicht unterliegt.
Die Beiträge werden im letzten Monat vor Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis an die DR Bund überwiesen. Im selben Monat wird auch die Abfindung gezahlt. Es ist davon auszugehen, dass bei den ersten Rentenzahlungen die Rentenabschläge nicht sofort berücksichtigt werden und die Höhe der Rente zu einem späteren Zeitpunkt korrigiert und nachgezahlt wird.
Zu § 4
Die/Der Beschäftigte ist für die Beratung über steuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Beendigung ihres/seines Arbeitsverhältnisses an die steuerbe-ratenden Berufe (Steuerberater bzw. Lohnsteuerhilfeverein), die jeweiligen Sozial-versicherungsträger (Krankenkasse, Pflegekasse, Deutsche Rentenversicherung Bund) sowie gegebenenfalls an das zuständige Finanzamt zu verweisen. Eine über allgemeine Auskünfte hinausgehende Information kann aus haftungsrechtlichen Gründen durch die personalführenden Stellen nicht durchgeführt werden.

Zu § 8

Die in der Übergangsregelung eröffnete Wahlmöglichkeit gilt:

1. für Beschäftigte, die im Zeitraum vom 1. August 2008 bis zum 31. Juli 2009 erstmals die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Alters (Vollendung des 60. bzw. 63. Lebensjahres) erfüllt haben bzw. erfüllen und einen Antrag auf Abschluss eines Auflösungsvertrages zum 31. Juli 2009 oder später nach der Richtlinie vom 1. August 2007 gestellt haben. Sie können bis spätestens zum 31. Juli 2009 eine Vertragsänderung nach dieser Richtlinie beantragen. 

2. für Beschäftigte, die im Zeitraum vom 1. August 2009 bis zum 31. Dezember 2009 erstmals die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Alters (Vollendung des 60. bzw. 63. Lebensjahres) erfüllen und beantragen, ihr Arbeitsverhältnis spätestens zum 31. Dezember 2009 aufzulösen. 

